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Jugendschutzgesetz OÖ

Ausnahme des Erwerbs von alkoholischen Getränken oder Tabakwaren:

Jugendliche in Erfüllung der Aufgaben ihrer beruflichen Ausbildung oder Beschäftigung.

Weiteres Verbot für Jugendliche:

Missbräuchliche Verwendung von Drogen und Stoffen, die nicht unter das SMG fallen, die
jedoch allein oder in Verbindung mit anderen Stoffen eine Betäubung, Aufputschung oder
Stimulierung herbeiführen können.



Strafbestimmungen:
Strafbestimmungen für Erwachsene

Verwaltungsübertretung bis zu 7.000 Euro, wer als Erwachsener entgegen dem Verbot an
Jugendliche alkoholische Getränke oder Tabakwaren, welche diese nicht erwerben und
konsumieren dürfen abgibt.

Wiederholte, von der Gewerbeordnung 1994 unterliegenden Unternehmern oder von Veranstaltern
oder deren Beauftragten begangene Verwaltungsübertretungen sind der für die Entziehung der
Gewerbeberechtigung oder der Veranstaltungsbewilligung zuständigen Behörde mitzuteilen.

Strafbestimmungen für Jugendliche

Verwaltungsübertretung von 200 bis 300 Euro bei Verstoß

gegen ein Verbot des § 8 Abs. 1 (Alkohol und Tabak)
gegen das Verbot, an andere Jugendliche alkoholische Getränke oder Tabakwaren, welche diese nicht erwerben und konsumieren
dürfen, abzugeben,
gegen das Verbot des § 8 Abs. 4 (Drogen und andere Stoffe)

•Diversion

Erziehungsverechtigte ergreifen notwendige Maßnahmen
Gespräch mit JugendberaterIn
Soziale Leistungen


